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1 Art der baulichen Nutzung
MI Mischgebiet (gem. § 6 BauNVO)

Der westliche Teilbereich (mit den Fl.Nrn. 2429 u. 2430 westl.
Teilbereich) des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes wird als
Mischgebiet nach § 6 BauNVO festgesetzt.

Nicht zulässig sind

· Tankstellen und ihre Nebenanlagen
· Vergnügungsstätten nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 u. Abs. 3 BauNVO

WA Allgemeines Wohngebiet (gem. § 4 BauNVO)

Der südöstliche Teilbereich wird als Allgemeines Wohngebiet nach
§ 4 BauNVO festgesetzt.

2 Maß der baulichen Nutzung
2.1 Grundfläche baulicher Anlagen

GR max. zulässige Grundfläche, z.B. GR ≤ 130 m² gem. § 19 BauNVO

Maßgebend sind die Einschriebe zur Grundfläche baulicher Anlagen im
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans. Die Nutzungswerte sind
Höchstwerte.

Die Grundfläche darf durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO benannten Anlagen
- Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Grund-
  stück lediglich unterbaut wird

maximal 80% überschritten werden; max. aber bis zu einer Kappungsgrenze:
GRZ ≤ 0,55 für das WA    und      GRZ ≤ 0,70 für das MI.

Innerhalb der Kappungsgrenze ergibt sich im Bereich des MI eine zusätzliche
Überschreitungsmöglichkeit  für den Satz 1 im Bereich des "Betriebshofes" um
650 m² für die Bestandsnutzung und für die TG nach Satz 3 eine zusätzliche
Überschreitung um 160 m².

Bezugsfläche für die Ermittlung der Überschreitungsfläche: Maßgebliche
Bezugsfläche ist der Teil der Grundstücksfläche die im MI bzw. WA liegt, im
Übrigen gilt die gesetzliche Regelung.

2.2 Höhe der baulichen Anlagen (vgl. Schemaschnitt - bei Planzeichen)

WH Die Höhe der baul. Anlage wird mit der Wandhöhe an der straßen-
zugewandten Fassade - als Traufhöhe - festgesetzt. Dabei sind:

Unterer Bezugspunkt => Oberkante natürliches oder geplantes Gelände

Oberer Bezugspunkt => Schnittkante der (traufseitigen) Vorderkante
Außenwand mit der OK Dachhaut
(gem. BayBO, Art.6 Abs. 4).

Das Erdgeschossniveau (= FFB EG) darf max. 0,3 m über
OK Straßenrand, der dem Gebäude zugewandt ist, liegen.

Es sind keine Überschreitungen zulässig!

1) Der Gemeinderat hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 91 „Schmied-
gasse“ im Verfahren nach § 13 a BauGB am 26.06.2007 beschlossen.

2) Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom Dezember 2008
wurde mit Begründung gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 09.01.2009 bis
13.02.2009 öffentlich ausgelegt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4
Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom …………………… am Verfahren beteiligt.

Bebauungsplan

M      1  :   500 Festsetzungen1

Festsetzung durch Planzeichen

Stellung der baulichen Anlagen1.6

Baugrenzen

Überbaubare Grundstücksflächen1.3

Allgemeines Wohngebiet
(vgl. textl. Festsetzungen)

Art der baulichen Nutzung1.2

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Geltungsbereich  (§ 9 Abs. 7 BauBG)1.1

C

WA

Baugrenze Nebenanlagen und Garagen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

MI Mischgebiet
(vgl. textl. Festsetzungen)

Bauweise1.5
Offene Bauweise (vgl. textl. Festsetzungen)o
Abweichende Bauweise an dieser Grundstücksgrenze
zulässig (vgl. textl. Festsetzungen)

a

 GR
≤105m²

max. zulässige Grundfläche

max. zulässige Wandhöhe an der straßenzugewandten
Fassade zur nächstgelegenen öffentl. Verkehrsfläche    WH≤6,3 m

Nutzungsbeschränkungen1.4

maximal zulässige Wohneinheiten pro Wohngebäudemax. 1 WE

Verkehrsflächen    (vgl. textl. Festsetzungen)1.7

Firstrichtung mit durchlaufendem First

Straßenbegrenzungslinie (Verkehrsfläche)

Betriebshoffläche / Versiegelungsfläche (vgl. textl. Festsetzung)

öffentliche Verkehrsfläche

Anpflanzfestsetzungen zur Minimierung der Eingriffsfolgen: Innerhalb der
Flächen ist im Bereich von Stellplätzen 1 großkroniger Laubbaum je 4 Stellplätze
anzupflanzen und zu erhalten. Abgänge sind unverzüglich nachzupflanzen.

offene Pkw-StellplätzeST

Vorschlag Straßenführung

Erläuterung zur Nutzungsschablone

Baugebiet

max. zulässige
Wandhöhe

Bauweise

Dachform mit
Dachneigung

1.9

neue Grundstücksgrenze als Vorschlag

Hinweise2.

Flurnummern

best. Gebäude

best. Grundstücksgrenzen

Nachrichtliche Übernahmen3.

Schemaschnitt:

Erläuterung:
WH Die Wandhöhe wird gemessen von OK natürlichem Gelände, o. im Rahmen der zulässigen

Geländeveränderung von der Oberkante geplantem Gelände bis zum Schnittpunkt der
traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut (vgl. BayBO, Art. 6 Abs. 4)

a ≤ 0,3 m max. zulässiger Abstand zwischen  OK FFB (Oberkante Fertigfußboden) und OK Straßen-
rand (der dem Gebäude zugewandt ist).

Bäume, Erhalt

flächige Gehölzstrukturen, Erhalt

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen

1.8

Die Bäume und Gehölzstrukturen sind dauerhaft zu erhalten. Erhaltende
und pflegende Schnittmaßnahmen sind zulässig. Abgrabungen und
Aufschüttungen im Bereich der Traufe (ca. äußerer Rand der Baum bzw.
Gehölzkrone) sind unzulässig.

naturnaher Pufferstreifen zum Mühlbach
Freihalten eines Pufferstreifens (5,0 m breit)
keine Einfriedungen / keine Lagerung v. Stoffen / keine Gartenhütten
u.ä.; keine Düngung; natürliche sukzessive Entwicklungsfläche

Pflanzqualität: Hochstamm, 2xv. ohne Ballen, Stammumfang 8-10 cm
o. Halbstamm, Container, Stammumfang ab 6 cm

4 Abstandsflächen
Es gilt die Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe der
Gemeinde Feldkirchen-Westerham vom 27.01.2021.

An den Grenzen, an denen die abweichende Bauweise möglich ist,
werden die Abstandsflächen durch die zeichnerische Festsetzung der
Baugrenzen bestimmt.

5 Überbaubare und nicht überbaubare
Grundstücksflächen
Baugrenzen:
Maßgebend für die überbaubare Grundstücksfläche sind die Baugrenzen
im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans. (Diese besitzen auch
unterirdische Wirkung.)
Die Baugrenzen dürfen nicht überschritten werden.

6 Nutzungsbeschränkungen von Grundstücken
Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1
Nr. 6 BauGB) wird durch Einschriebe im Planteil festgelegt.

Die Einschriebe beziehen sich i.d.R. auf das Einzelhaus. Bei
Doppelhäusern erfolgt eine Beschreibung je Doppelhaushälfte.

7 Nebenanlagen und Garagen
7.1 Nebenanlagen i. S. des §14 BauNVO und Garagen sind nur innerhalb der

überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. (Baufenster HG u. NA )
7.2 darüber hinaus ist eine Untergeordnete Nebenanlagen (Nebenanlagen

gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die gem. BayBO in
den Abstandflächen zulässig sind) bis zu einer Grundfläche von max.
20 m² je Baufenster des Grundstück, außerhalb der Baugrenzen zulässig.

Diese dürfen nicht unterkellert werden und keine Feuerstätten enthalten.

8 Flächen für Zufahrten und offene Stellplätze
Diese Flächen sind wasserdurchlässig auszubilden (z.B. Schotterrasen,
wassergebundener Belag, Rasengitter oder Rasenfugenpflaster), sofern
nicht andere Rechtsvorschriften eine Versiegelung erfordern.

Notwendige Stellplätze sind auf den dafür dargestellten Flächen
auszuweisen. Wenn keine Darstellung erfolgte bzw. darüber hinaus
Stellplätze nachgewiesen werden müssen, sind diese auf dem
Grundstück, zur Erschließungsstraße orientiert, nachzuweisen.

9 Verkehrsflächen
9.1 Öffentliche Verkehrsflächen

Grundsätzlich sind Oberflächenversiegelungen auf solche Bereiche zu
beschränken, die dies aufgrund hoher Verkehrsbelastung unbedingt
erfordern.

9.2 Betriebshoffläche
Zweckbestimmung: Park-, Lade- und Rangierfläche für Gewerbebetrieb.
Grundsätzlich sind Oberflächenversiegelungen auf solche Bereiche zu
beschränken, die dies aufgrund hoher Verkehrsbelastung unbedingt
erfordern. In dem dargestellten Bereich ist eine vollständige
Bodenversiegelung möglich. Auf dieser Fläche muss ein ordnungsge-
mäßer Ablauf der Be- und Entladetätigkeit möglich sein.
Die angrenzende öffentliche Verkehrsfläche darf durch die Betriebsabläufe
nicht beeinträchtigt werden.

10 Festsetzungen zur Grünordnung und
Geländegestaltung

12.1 Geländegestaltung

Das Baufeld (Baugrenzen mit einem Umgriff von 3 m) kann durch
Abgrabung oder Anschüttung um jeweils 0,30 m für die Bebauung
optimiert werden.

Stützmauern und Abgrabungen z.B. für Kellerfenster sind unzulässig

12.2 Einfriedungen

Einfriedungen bis zu 1,20m in Holz, die eine Bodenfreiheit von mind.
10 cm für Kleintiere ermöglichen, sind zulässig.

Generell unzulässig sind freistehende Mauern, Kunststoffzäune, Zäune
mit durchgehenden Mauersockel und fremdländische Nadelgehölze
(Koniferenhecken, Thuja-Hecken etc.).

Die Errichtung von Einfriedungen ist nicht zwingend vorgeschrieben!

12.3 Pflanzungen

Zulässig sind: Standort- u. klimagerechte heimische Gehölze und
Laubbäume, z.B. Hausbaum im Eingangsbereich, Obstbäume, blühende
Sträucher, Kletterpflanzen.

Pflanzenauswahl, z.B.
Amelanchier i.A. - Felsenbirne
Berberis vulgaris - Berberitze
Cornus mas - Kornelkirsche
Corylus avellana - Haselnuss
Crataegus i.A. - Weißdorn
Euonymus europaea - Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare - Gewöhnlicher Liguster
Malus sylvestris - Wildapfel
Prunus avium - Vogelkirsche
Prunus padus - Traubenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Ribes i.A. - Johannisbeere

Festsetzungen durch TextD

 GR ≤130 m²
 Beispiel:

3) Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 14.10.2010 wurde mit
Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.12.2010 bis
17.01.2011 öffentlich ausgelegt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4
Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom …………………… am Verfahren beteiligt.

4) Nochmalige eingeschränkte Auslegung des Planungsentwurfs vom 09.08.2011
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.03.2012 bis 02.05.2012.

5) Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham hat den Bebauungsplan mit Beschluss
des Gemeinderates vom 31.07.2012 nach § 10 BauGB als Satzung
beschlossen.

6) Der Satzungsbeschluss für das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes
Nr. 91 „Schmiedgasse“ wurde durch Anschlag an den amtlichen
Gemeindetafeln ortsüblich bekannt gemacht.
Angeschlagen am: ……………………,
abgenommen am : …………..………..

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Feldkirchen-Westerham, den ……………………..

Hans Schaberl, 1. Bürgermeister

11 Festsetzungen gestalterischer Art
(§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

11.1 Baukörper

11.1.1 Hauptgebäude

· Grundform

Die Baukörper sind in klarer rechteckiger Form mit symmetrischem
Satteldach auszuführen.

11.2 Dachformen und Dachdeckung

11.2.1 Hauptgebäude

· Hauptgebäude sind mit symmetrischem Satteldach und beidseitig
gleicher Dachneigung auszuführen. Die DN beträgt 22 - 28°

· Dächer von Gebäuden eines Doppelhauses müssen profilgleich
ausgebildet werden, d.h. gleiche Dachneigung, gleiche Dachüberstände,
gleiches Deckungsmaterial

· Dachaufbauten / Dacheinschnitte:

Dachgauben sind nicht zulässig.
ausnahmsweise zulässig: Zwerchgiebel und Quergiebelanbauten

· Pro 20 m² Dachfläche ist max. 1 Dachflächenfenster mit max.
1,5 m² Glasfläche zulässig.

Der Abstand zum Ortgang muss mind. 2,5 m betragen. Der Abstand
zwischen 2 Dachflächenfenstern muss mind. 1,5 m betragen.

Dachflächenfenster sind in einer Linie im gleichen Abstand zum First
anzuordnen.

Je Dachfläche sind gleiche Formate anzuordnen.

· Solar- bzw. Photovoltaikanlagen sind zulässig, wenn diese nicht
aufgeständert, sondern plan im Dach ausgeführt werden.

· Dachüberstände

dürfen betragen mindestens höchstens

traufseitig (bis zur vorderen 0,6 m 1,25 m

Sparrenkopfkante)
giebelseitig (bis Vorderkante   0,8 m 1,5 m
Windbrett)

· Dachdeckung Hauptgebäude:

Zulässig sind ausschließlich naturrote und rotbraune Dachpfannen.
Eine Dachbegrünung ist zulässig.

11.2.2 Nebengebäude

Garagen und Carports sind, wie beim Hauptgebäude, mit einem Sattel-
dach mit beidseitig gleicher Dachneigung auszubilden!
Die DN beträgt 22 - 28°

Ausnahme: Carports können auch mit Flachdach bzw. flach geneigtem Pultdach
errichtet werden.

Bei Anbauten an das Hauptgebäude ist bis zu einer Tiefe (des Nebenge-
bäudes) von 4,0 m eine Pultdachausführung möglich. DN bis max. 15°

Abgeschleppte Dächer, z.B. über angebaute Garagen oder
Nebengebäude sind nicht zulässig.

Dächer über „gereihte Garagen“ müssen profilgleich ausgebildet werden,
d.h. gleiche Dachneigung, gleiche Dachüberstände, gleiches
Deckungsmaterial

Dachdeckung Nebengebäude (z.B. Carport, Garage, Nebengebäude) wie
„Dachdeckung Hauptgebäude“;

zusätzlich ist hier eine matt-metallgraue Blecheindeckung (z.B. Titan-Zink-
Blech) oder Kupfereindeckung bzw. ein begrüntes Dach zulässig

11.3 Werbeanlagen

· Bauliche Anlagen

Werbeanlagen als eigene bauliche Anlagen sind unzulässig
Werbeanlagen auf Dachflächen und als Dachaufbauten sind unzulässig.

· Schilder und Beschriftungen

MI innerhalb des Mischgebietes sind in die Fassade integrierte Schilder und
Beschriftungen bis zu einer Größe von 2,0 m² zulässig.

WA innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind in die Fassade integrierte
Schilder und Beschriftungen bis zu einer Größe von 0,6 m² zulässig.

· Sonstige Werbeanlagen

Sonstige Werbeanlagen wie Fahnen, Fahnenmasten, Lichtwerbung,
Anschlagsäulen und -flächen, freistehende Schaukästen und dgl. sind
unzulässig.
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Verfahrensvermerke

Präambel

Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Reg. Bezirk Oberbayern

erlässt aufgrund

- der §§ 1-4 sowie § 8, § 9 und § 13a Baugesetzbuch (BauGB)

- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern

- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)

- der Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)

in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung den Bebauungsplan

Feldkirchen-Westerham Nr. 91 „Schmiedgasse“

als Satzung.

Bestandteile der Satzung sind:

Der vom Planungsbüro Kurz GbR gefertigte Entwurf des Bebauungsplanes mit den
textlichen Festsetzungen in der Fassung vom Juli 2016 und
die Begründung in der Fassung vom Juli 2016.

best. Nutzungsgrenzen

    W Ausschluss der Wohnnutzung

private Verkehrsfläche: Wohnweg

mit Geh-, Fahr- u. und Leitungsrecht zu belastende Fläche,
vgl. Einschriebe im Plan

G / F / L

Auf den privaten Grundstücken ist je angefangene 200 m²  1 Laubbaum
zu pflanzen.

Gehrecht / Fahrtrecht / Leitungsrecht

ENTWURF  v.  November  2022
Fassung für das ergänzende Verfahren

7) Ergänzendes Verfahren:
Der Gemeinderat hat die Durchführung eines Ergänzenden Verfahrens
(§214(4)BauGB) für den Bebauungsplanes Nr. 91 „Schmiedgasse“ im
Verfahren nach § 13 a BauGB am 30.06.2015 beschlossen.

8) Der Entwurf des Bebauungsplanes im Ergänzendem Verfahren in der
Fassung vom Juli 2016 wurde mit Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in
der Zeit vom __.__.20__ bis __.__.20__ öffentlich ausgelegt.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem.
§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom …………………… am Verfahren
beteiligt.

9) Der Entwurf des Bebauungsplanes im Ergänzendem Verfahren in der
Fassung vom Jan. 2022 wurde mit Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in
der Zeit vom __.__.20__ bis __.__.20__ erneut öffentlich ausgelegt.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem.
§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom …………………… erneut am
Verfahren, in der Zeit vom __.__.2022 bis __.__.2022, beteiligt.

   Feldkirchen-Westerham, den ……………………..

   Hans Schaberl, 1.Bürgermeister

Grünordnung

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.5

im MI sind offene Stellplätze nur auf den dargestellten Stellplatzflächen bzw. auf
der Betriebshoffläche zulässig; darüber hinaus benötigte Stellplätze sind in einer
Tiefgarage nachzuweisen.

Abgrenzung unterschiedl. Mass der baulichen Nutzung

2470 (westliche und südliche Grundstücksgrenze für das Nebengebäude)
gilt die abweichende Bauweise im Sinne einer halboffenen Bauweise.

An der jeweils vorab beschriebenen seitlichen Grundstücksgrenze kann
ein Nebengebäude mit einer Länge ≥ 9,0 m errichtet werden (innerhalb
der dargestellten Baugrenzen).

a Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

An den Fl.Nrn. 2430 (nördliche Grundstücksgrenze innerhalb der
MI-Fläche), 2471/T (westliche und südliche Grundstücksgrenze) und

3 Bauweise
o Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

mit Einzel- und Doppelhäusern

Freihaltebereiche für Feuerwehr-/ Sicherheitsfahrzeuge (7,0 x 12,0 m)

12.3 Regenwasserbehandlung

Niederschlagswasser von befestigten Flächen ist im Rahmen der
„Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von
gesammelten Niederschlagswasser
(Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV)“ vom 01.01.2000
(GVBI Nr. 3/2000, S. 30) und der „Technischen Regeln zum schadlosen
Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser
(TRENGW)“ vom 21.01.2000 (AII MBI Nr. 3/2000, S. 84)
zu versickern. Überleitungen in den gemeindlichen Vorfluter sind als Aus-
nahme auf Antrag zulässig. Für die Planung und den Bau von Versicke-
rungsanlagen ist das DWA-A 138 April 2005 „Planung, Bau und Betrieb von
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ zu beachten.

Die NWFreiV und die TRENGW sind über
http://www.bayern.de/lfw/service/download/nwfreiv.pdf     und

http://www.bayern.de/lfw/sevice/download/trengw.pdf       abzurufen.

Die Anlage von Zisternen für Gartenbewässerung und Grauwassernutzung
wird empfohlen.

12.4 Grundwasser / Starkregenereignisse

1)  Im Rahmen des Klimawandels kann es verstärkt zu Starkregen-
ereignissen und in der Folge zu wild abfließendem Oberflächenwasser o.
Schichtenwasser bzw. stark schwankenden Grundwasserständen kommen.
Gebäude sind daher bis 25 cm über Gelände konstruktiv so zu gestalten,
dass in der Fläche abfließender Starkregen nicht eindringen kann.
Unterkellerungen sollten grundsätzlich in hochwassersicherer

Bauweise ausgeführt werden (Keller wasserdicht u. ggf. auftriebssicher, dies
gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge,
Installationsdurchführungen, etc.)

2) Durch Baumaßnahmen und Geländeveränderungen darf im Hinblick auf
wild abfließendes Oberflächenwasser und in Überschwemmungssituationen,
die Situation der Ober- und Unterlieger bzgl. des Wasserabflusses nicht
negativ verändert werden. § 37 WHG ist entsprechend zu berücksichtigen.

3)  Der Abschluss einer Elementarversicherung wird empfohlen.

12.5 Emissionen durch angrenzende, landwirtschaftliche Nutzflächen

Durch die Bewirtschaftung der angrenzenden, landwirtschaftlichen
Nutzflächen ist mit Emissionen wie z.B. Geruch, Staub und Lärm zu rechnen.

12.6 Biber

Das Vorkommen von Bibern im Gebiet ist nachgewiesen.

12 Hinweise
12.1 Strom- und Telefonleitungen

Telefon- und Stromleitungen dürfen nur unterirdisch verlegt werden.

12.2 Denkmalpflege

Bodendenkmäler, die bei der Ausführung der Baumaßnahmen zu
Tage treten, unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8
Denkmalschutzgesetz (DSchG) und sind dem Bayer. Landesamt für
Denkmalpflege unverzüglich anzuzeigen.

Rosa i.A. - Wildrosen
Rubus i.A. - Brombeere / Himbeere
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Sorbus aucuparia - Eberesche
Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball
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